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Vorwort 

Die von der Ampel-Koalition im Dezember 
2023 beschlossene Streichung der 
Vergünstigungen für landwirtschaftliche 
Betriebe beim Agrardiesel und der Kfz-
Steuerbefreiung hat viele Landwirtinnen und 
Landwirte erzürnt. Die Empörung ist insofern 
nachvollziehbar, weil der Beschluss über 
Nacht kam und der damit verbundene 
Verzicht auf Steuersubventionen in Höhe von 
insgesamt fast 1 Mrd. Euro im Jahr die 
betroffenen Betriebe ohne Vorwarnung trifft. 

Eine vorausschauende Politik sieht anders 
aus. Sie macht verlässliche Vorgaben, zögert 
unvermeidliche Maßnahmen – auch wenn sie 
bei Betroffenen auf Widerstand stoßen 
– nicht so lange hinaus, bis nur noch unter
hohem Druck und Hals über Kopf gehandelt
werden kann. Dennoch kann der Beschluss
der Ampel die Verbände aus der
Landwirtschaft, die zum Protest gegen den
Sparbeschluss aufrufen, nicht wirklich
überrascht haben. Auch wenn die amtierende
Bundesregierung es bislang – ebenso wie
zuvor jahrelang die Vorgängerregierungen –
versäumt hat, umwelt- und klimaschädliche
Subventionen rechtzeitig und systematisch
abzubauen: Es ist klar, dass auch in der
Landwirtschaft der Verbrauch fossiler
Kraftstoffe und anderer Praktiken, die das
Klima weiter anheizen und das Artensterben
verschärfen, nicht länger mit Steuergeldern
gefördert werden kann.

Der Ausstieg aus Öl, Kohle und Gas, zu der 
sich die Weltgemeinschaft zum Schutz des 
Klimas verpflichtet hat, muss jetzt in allen 
Wirtschaftssektoren mit Hochdruck 
vorangetrieben werden. In der Landwirtschaft 
wird es zudem um einen tiefgreifenden 
Umbau der Tierhaltung, den sparsamen 
Einsatz von Düngemitteln sowie die 
Wiedervernässung trockengelegter 
Moorflächen gehen, um die Emissionen so 
weit abzusenken, dass das im Klimaschutz- 
gesetz vorgegebene Ziel der Klimaneutralität 
bis 2045 erreicht werden kann. 

Und in keinem Wirtschaftssektor werden im 
Verhältnis zur Wirtschaftsleistung und der 
Zahl der Arbeitsplätze so hohe Subventionen 
verteilt wie in der Land- und Forstwirtschaft. 
Angesichts des hohen Finanzbedarfs, den ein 
sozial-gerechter Umbau der gesamten 
Wirtschaft erfordert, muss die Verwendung 

der knappen öffentlichen Mittel hier 
besonders genau geprüft werden. 

Die vorliegende, vom Forum Ökologisch-
Soziale Marktwirtschaft (FÖS) im Auftrag von 
Greenpeace erstellte Kurzstudie zeigt den 
Spielraum auf, der beim Abbau 
umweltschädlicher Subventionen genutzt 
werden muss, um Anreize für eine sozial-
gerechte Agrar- und Ernährungswende zu 
setzen und eine umwelt- und 
klimaverträgliche Land- und Forstwirtschaft 
gezielt zu fördern. Um die Transformation in 
diesem Sektor weiter zu gestalten und 
voranzutreiben, kann sie um Lenkungssteuern 
wie etwa Abgaben auf Mineraldünger und 
Pestizide ergänzt werden. 

Die Bundesregierung muss diesen Spielraum 
jetzt nutzen, um vorausschauend verlässliche 
Rahmenbedingungen abzustecken, die 
landwirtschaftliche Betriebe weder 
überrumpeln noch überfordern und allen 
Verbraucher:innen den Zugang zu gesunden 
und nachhaltig erzeugten Lebensmitteln 
sichern. Die von Greenpeace schon seit 
langem geforderte Streichung der 
Mehrwertsteuersubvention für Fleisch- und 
Milchprodukte kombiniert mit einer 
Mehrwertsteuerbefreiung für pflanzliche 
Nahrungsmittel ist überfällig. Sie würde zu 
klimaverträglichem Konsum und Erzeugung 
anreizen und zugleich finanzielle Mittel zur 
Förderung tierfeundlicher Haltungsformen 
und anderer Maßnahmen zum Schutz von 
Klima und Natur bereitstellen.  

Jetzt ist besonders der 
Bundeslandwirtschaftsminister gefordert: 
Statt dem Protest nachzugeben und mit dem 
Agrardiesel weiter die Technik von gestern zu 
subventionieren, sollte Cem Özdemir endlich 
die Blockade der FDP in der Ampel 
überwinden und eine zukunftsweisende 
Mehrwertsteuerreform für ein klimagerechtes 
Agrar- und Ernährungssystem durchsetzen. 

Matthias Lambrecht,  
Greenpeace-Landwirtschaftsexperte 
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Zusammenfassung 

Mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, 

bezüglich der rechtswidrigen Umwandlung nicht genutz-

ter Finanzhilfen der Corona-Pandmie zur Nutzung im Rah-

men des Klima- und Transformationsfonds, musste der 

Bundeshaushalt 2024 angepasst werden, um die aufge-

klaffte Finanzlücke zu schließen. Der Abbau umwelt-

schädlicher Subventionen ist aktuell ein Baustein des Kon-

solidierungshaushaltes 2024. Vor dem Hintergrund wer-

den im Zuge der Kurzstudie umweltschädliche Subventio-

nen im Agrarsektor und deren Subventionsvolumen dar-

gestellt: Agrardieselvergünstigung, Befreiung landwirt-

schaftlicher Fahrzeuge von der Kraftfahrzeugsteuer, Re-

duktion der Mehrwertsteuer auf tierische Lebensmittel, 

Mehrwertsteuerreduzierung für Hackschnitzel und 

Brennholz, Energiesteuerentlastung für Unternehmen 

der Land- und Forstwirtschaft (Heizstoffe), Stromsteu-

erentlastung für Unternehmen der Land- und Forstwirt-

schaft.  

Der Agrarsektor wird maßgeblich von Subventionen be-

einflusst (EU und national), die wettbewerbsverzerrend 

sind und eine umweltschädliche Erzeugung begünstigen. 

Die betrachteten umweltschädlichen Subventionen auf 

nationaler Ebene haben ein Subventionsvolumen von ins-

gesamt 6,1 Mrd. Euro im Jahr. Die bis 2026 schrittweise 

Reduzierung der Agrardieselvergünstigung soll im Bereich 

Abbau umweltschädlicher Subventionen im Agrarsektor 

Bestandteil des Konsolidierungshaushaltes 2024 sein. 

Statt Subventionen ohne Ersatz zu streichen, kann eben-

falls eine stufenweise Reduzierung erfolgen oder Refor-

men des Subventionssystems in Betracht gezogen wer-

den. Ein Subventionsumbau würde zwar das Potenzial der 

Haushaltskonsolidierung mindern, dafür aber Finanzspiel-

räume für umweltfreundliche Ausgaben eröffnen. Mit der 

Reform umweltschädlicher Subventionen werden Sub-

ventionen nicht gestrichen, sondern staatliche Zuwen-

dungen an Leistungen mit umweltpositiver Wirkung ge-

knüpft. 

Zusätzlich werden in der Kurzstudie Abgaben im Agrar-

sektor beschrieben, die Anreize für einen nachhaltigen 

Umgang mit natürlichen Ressourcen und eine umwelt- 

und klimaverträgliche Bewirtschaftung bieten: Stickstoff-

überschussabgabe, Mineraldüngerabgabe, Pflanzen-

schutzmittelabgabe, Tierwohlabgabe, Emissionsbedingte 

Steuer auf Fleisch- und Milchprodukte. Die Abgaben kön-

nen zu zusätzlichen Staatseinnahmen beitragen. Für ei-

nen Teil wird in der Studie das zu erwartende Aufkommen 

benannt. Abgaben können mit ihrer Lenkungswirkung 

maßgeblich zur Internalisierung externer Kosten beitra-

gen, die durch umwelt- oder klimaschädliches Verhalten 

entstehen, aber von den Verursacher:innen auf Dritte 

oder die Allgemeinheit abgewälzt werden. Die Abgaben 

sind dabei alternativ zueinander oder komplementär. 

Darüber hinaus wurde das Emissionshandelssystem (ETS) 

für die Landwirtschaft als mögliches Instrument deskriptiv 

betrachtet. Mittel- bis langfristig wäre dies in Abhängig-

keit der Ausgestaltung eine Alternative, um externe Kos-

ten sichtbar zu machen, und ein Anreiz zum Abbau von 

Treibhausgasemissionen. 

Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes ist ein 

Umdenken erforderlich, auch über die kurzfristige Verab-

schiedung des Bundeshaushalts 2024 hinaus. Ausgaben 

müssen priorisiert und umweltschädliche Subventionen 

reformiert werden. Im Agrarsektor eröffnen sich ange-

sichts der hohen Subventionen in diesem Sektor Möglich-

keiten, kurzfristig einen Beitrag zur Haushaltskonsolidie-

rung zu leisten und zugleich mit geeigneten Instrumenten 

neue Finanzierungsquellen und Anreize für eine Transfor-

mation der Landwirtschaft zu erschließen.  
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1 Einleitung 

1.1 Hintergrund und Zielsetzung der 

Studie 

Das Bundesverfassungsgericht hat Mitte November die 

Umwidmung der Kredite zum Klima- und Transforma-

tionsfonds, ursprünglich jedoch zur Bewältigung der 

Corona-Krise, mit einem Umfang von 60 Mrd. Euro für 

nichtig erklärt. Angesichts knapper Kassen und fehlender 

Mittel für den Klimaschutz ist der Abbau umweltschädli-

cher Subventionen wieder stärker in den Fokus gerückt. 

Welche Subventionen können vor dem Hintergrund sozi-

aler, aber auch umweltpolitischer Abwägungen weiterhin 

verantwortet werden, und an welchen Stellen könnte ein 

Abbau umweltschädlicher Subventionen zur Deckung der 

Finanzlücke beitragen? Zwar ist klar, dass die fehlenden 

Milliarden aller Voraussicht nach nicht vollständig durch 

die Streichung von Subventionen allein erbracht werden 

können. Zeitgleich könnte geprüft werden, weitere 

Staatseinnahmen mittels Abgaben zu generieren, die eine 

große Lenkungswirkung haben und die externen Kosten 

umweltschädlichen Verhaltens internalisieren. Diese Re-

formansätze haben den Vorteil. dass sie sowohl zur Finan-

zierung des Staatshaushalts beitragen als auch das Errei-

chen umwelt- und klimapolitischer Ziele unterstützen. 

Im Agrar- und Ernährungssektor besteht besonders die 

Notwendigkeit externe Kosten zu internalisieren. Darauf 

hat nicht zuletzt die Zukunftskommission Landwirtschaft 

in ihrem Abschlussbericht hingewiesen (Zukunftskommis-

sion Landwirtschaft, 2021). Die Landwirtschaft ist für 

7,4 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich 

(UBA, 2023b). Dabei ist die Landwirtschaft nicht nur Ver-

ursacher von Umweltschäden, sondern stärker als andere 

Wirtschaftsbereiche von Umweltschäden betroffen. Im 

Rahmen der Kurzstudie werden  

(1) umweltschädliche Subventionen im Agrar- und 

Ernährungssektor dargestellt und quantifiziert 

und  

(2) um mögliche Abgaben mit ökologischer Len-

kungswirkung im Agrar- und Ernährungssektor 

ergänzt. 

1.2 Was sind umweltschädliche 

Subventionen und wie wirken 

sie? 

Seit vielen Jahren wird auf die unterschiedlichen Subven-

tionsbegriffe der Bundesregierung, des UBA und interna-

tionaler Organisationen (zu umweltschädlichen Subven-

tionen) hingewiesen. Der politische Diskurs zur Reform 

bzw. zum Abbau umweltschädlicher Subventionen ist 

häufig dadurch geprägt, dass es bereits Uneinigkeit dar-

über gibt, welche Tatbestände genau eine Subvention 

darstellen, und welche davon umweltschädlich sind. Dies 

gilt einerseits für die nationale Debatte mit den unter-

schiedlichen Definitionen von Bundesfinanzministerium 

(BMF) bzw. der Bundesregierung auf der einen und dem 

UBA auf der anderen Seite. Internationale Organisationen 

wie die OECD oder der internationale Währungsfonds 

(IWF) nutzen wiederum andere Definitionen, um Ver-

gleichbarkeit zwischen Staaten herzustellen (FÖS, 2023a). 

Deshalb wird der Subventionsbegriff in Deutschland sehr 

unterschiedlich angewendet. Der Subventionsbericht der 

Bundesregierung (BMF 2023) berücksichtigt lediglich 

budgetrelevante Subventionen, die zu weniger Einnah-

men des Staatshaushalts führen. Es werden also nur Fi-

nanzhilfen und direkte Steuervergünstigungen berück-

sichtigt. Die Steuervergünstigungen umfassen dabei nur 

explizite steuerliche Ausnahmen von gesetzlichen Rege-

lungen. Der Bericht zu umweltschädlichen Subventionen 

des Umweltbundesamts (UBA 2021) nimmt darüber hin-

aus auch implizite Vergünstigungen auf, die teilweise 

nicht direkt budgetrelevant sind oder durch Ausklamme-

rung bzw. Ungleichbehandlung bestimmter Aktivitäten in 

der Besteuerung entstehen. Die Regelungen können zum 

Beispiel Energieträger ungleich besteuern oder Zahlungs-

ströme außerhalb des Staatshaushaltes betreffen. Bei-

spiele dafür sind das Dieselprivileg (d.h. die steuerliche 

Begünstigung von Dieselkraftstoff) oder die Sondernetz-

entgelte für stromintensive Unternehmen. Im Bericht des 

Umweltbundesamts sind mehr als 40 Subventionen mit 

einem Gesamtvolumen von mehr als 65 Mrd. Euro pro 

Jahr aufgeführt (UBA 2021).  

Den in dieser Analyse verwendeten Subventionsbegriff in 

Anlehnung an die Definition des UBA zeigt Abbildung 1.

 



Subventionen und Abgaben im Agrarsektor  •  Seite 6 von 26 

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.  •  Green Budget Germany 

Abbildung 1: Subventionsbegriff mit Beispielen aus dem Energie- und Agrarbereich 

Quelle: eigene Darstellung nach FÖS (2017) 

Umweltschädliche Wirkung 

Die umweltschädliche Wirkung von Subventionen entsteht 

dann, wenn "sie sich negativ auf die Umweltgüter Klima, 

Luft, Boden Wasser und Artenvielfalt auswirken, umweltbe-

zogene Gesundheitsbelastungen hervorrufen oder den 

Rohstoffverbrauch begünstigen" (UBA, 2021, S. 17). Um-

weltschädliche Subventionen hemmen den Umstieg auf 

umweltfreundliche Technologien bzw. Konsumweisen, set-

zen wirtschaftliche Fehlanreize, schaffen Pfadabhängigkei-

ten, behindern die Abkehr von fossiler Energie und belasten 

die Gesellschaft in doppelter Weise: Sie zahlt erst die Sub-

vention, später trägt sie auch die Folgekosten. Der Umstieg 

auf umweltgerechte Alternativen wird teurer, da diese 

durch zusätzliche Subventionen stärker gefördert werden 

müssen, um gegenüber den subventionierten umwelt-

schädlichen Strukturen wettbewerbsfähig zu werden.  

In der Landwirtschaft finden sich umweltschädliche Sub-

ventionen sowohl auf Angebots- (Erzeugung)- wie auch 

Nachfrageseite (Konsum). Sehr bedeutsam sind die Subven-

tionen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU. 

Hier werden jährlich ca. 58 Mrd. Euro Agrarsubventionen 

gewährt, von denen im Jahr 2017 6,5 Mrd. Euro nach 

Deutschland flossen und von denen 85 Prozent direkt an 

Landwirt:innen oder Unternehmen der Agrarindustrie aus-

gezahlt werden. Der an Umweltschutzmaßnahmen gebun-

dene Anteil der EU-Agrarsubventionen ist gering und die 

Hürden für den Bezug der Subventionen sind teils so nieder-

schwellig, dass sie wenig Anreiz setzen, über die allgemei-

nen Methoden der guten Praxis hinauszugehen (Koester, 

Ulrich 2012; Tangermann 2014). Da in dieser Studie nur na-

tionale Subventionen betrachtet werden, wurden die EU-

Subventionen nicht einbezogen.  

1.3 Was sind Abgaben zur 

Internalisierung von Umweltkosten 

und wie wirken sie? 

Abgaben als ökonomische Instrumente können verschie-

dene Umweltprobleme der Landwirtschaft adressieren. In-

dem sie Externalitäten bestimmter Handlungen oder Pro-

zesse bepreisen bzw. internalisieren, geben sie verursacher-

gerechte Preisanreize für Vermeidungsmaßnahmen. (Preis-

signal an alle Marktakteure). Neben dem fiskalischen Ziel 

der Generierung von Steuereinnahmen für den Staat haben 

umweltbezogene Abgaben also das Ziel, eine Lenkungswir-

kung zu entfalten (FÖS 2018). In Kapitel 3 werden einige In-

strumente aufgezeigt, die sich zur stärkeren Internalisie-

rung von Umweltproblemen im Agrarsektor eignen.  

1.4 Methodik und Vorgehensweise 

In Absprache mit dem Auftraggeber wurden fünf Subventio-

nen im Bereich Landwirtschaft und eine aus dem Bereich 

der Forstwirtschaft für eine Kurzanalyse ausgewählt: 

▪ Agrardieselvergünstigung

▪ Befreiung landwirtschaftlicher Fahrzeuge von der Kraft-

fahrzeugsteuer

▪ Reduktion der Mehrwertsteuer auf tierische Lebensmit-

tel

▪ Mehrwertsteuerreduzierung für Hackschnitzel und

Brennholz

▪ Energiesteuerentlastung für Unternehmen der Land- 

und Forstwirtschaft (Heizstoffe)

▪ Stromsteuerentlastung für Unternehmen der Land- und

Forstwirtschaft

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪ Vorteile durch Emissionshandel 
▪ Steuervorteil Diesel
▪ Exportkredite/Hermesbürgschaften
▪ Internationale Steuerbefreiung Luftverkehr
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Die Agrardieselvergünstigung und die Befreiung landwirt-

schaftlicher Fahrzeuge von der Kraftfahrzeugsteuer sind be-

reits Teil des Kabinettsbeschlusses zum Haushalt 2024.  

Darüber hinaus wurden fünf Abgaben mit dem Auftragge-

ber selektiert, die ebenfalls mittels einer Kurzanalyse darge-

stellt werden: 

▪ Stickstoffüberschussabgabe 

▪ Mineraldüngerabgabe 

▪ Pflanzenschutzmittelabgabe 

▪ Tierwohlabgabe 

▪ Emissionsbedingte Steuer auf Fleisch- und Milchpro-

dukte 

Die Subventionen und Abgaben werden im Folgenden in 

Form von Maßnahmenblättern beschrieben, ihr Finanzvolu-

men nach Möglichkeit quantifiziert und ihre Umweltschäd-

lichkeit beleuchtet. Abschließend erfolgt im Kapitel zu den 

Abgaben im Agrarsektor eine Darstellung des Emissionshan-

delssystems (ETS) in der Landwirtschaft als Möglichkeit CO2-

Emissionen in der Landwirtschaft zu reduzieren. 

Jede Subvention wird in Form eines kurzen Steckbriefs dar-

gestellt, der folgende Elemente enthält: 

▪ Gesetzliche Grundlage der Subvention 

▪ Kurzbeschreibung  

▪ Subventionstyp (Steuervergünstigung, Finanzhilfe) und 

Status der Berichterstattung im Subventionsbericht 

der Bundesregierung 

▪ Umweltwirkung der Subvention 

▪ Subventionsvolumen: Für die Ermittlung des Subventi-

onsvolumens der aufgeführten Subventionen im Ag-

rarsektor wird das jeweils aktuellste Jahr (Bezugsjahr) 

verwendet, für das Daten zur Verfügung stehen. 

▪ Vorschlag zum Subventionsabbau, um das Subventions-

volumen möglichst vollständig zu erschließen 

Bei einem vollständigen Abbau der Subvention entsprechen 

die Einnahmen, die sich unmittelbar nach Abschaffung er-

geben, dem heutigen Subventionsvolumen. Die Mehrein-

nahmen für den Staat werden im Laufe der Zeit sinken, 

wenn die Lenkungswirkung eingetreten ist und eine um-

weltverträglichere Produktion erreicht wird. 

Das ermittelte Einnahmenpotenzial ist damit als theoretisch 

maximal erreichbarer Betrag in den ersten Jahren nach der 

Umsetzung zu verstehen. Inwiefern die Einnahmen voll-

ständig realisiert und zur Schließung der Finanzierungslücke 

verwendet werden sollten, ist eine Frage der politischen Pri-

oritäten und nicht Gegenstand der vorliegenden Analyse. So 

wäre es auch denkbar, Reformen stufenweise umzusetzen 

oder einen Teil der Einnahmen für eine alternative Ausge-

staltung von Subventionen bzw. zur Kompensation sozialer 

oder wirtschaftlicher Auswirkungen zu verwenden. 

Die Steckbriefe für Abgaben im Agrarsektor enthalten fol-

gende Aspekte: 

▪ Erhebungsbereich 

▪ Problembeschreibung 

▪ Ausgestaltungsvorschlag 

▪ geschätztes Aufkommen 

Hier gilt es zu berücksichtigen, dass die Instrumente teils 

ähnliche Ziele verfolgen und daher eine Umsetzung in der 

Praxis nicht parallel erfolgen würde bzw. sich die Wirkungen 

überschneiden würden, so beispielsweise bei der Stickstof-

füberschussabgabe und der Mineraldüngerabgabe. Die ge-

schätzten Aufkommen sind daher als Einzelbeträge zu ver-

stehen und lassen sich nicht als Summe aller Reformen in-

terpretieren. Welche Instrumente sinnvoll kombiniert und 

zusammen umgesetzt werden könnten, ist nicht Gegen-

stand der vorliegenden Analyse. In der Studie State of Fi-

nance for Nature: Repurposing agricultural subsidies: fun-

ding nature by greening financial flows (FÖS, 2023c) wurde 

ein mögliches Repurposing mit verschiedenen Varianten 

detaillierter untersucht. 

Abgaben unterliegen sowohl europarechtlichen als auch 

verfassungsrechtlichen Grundlagen. Beispielsweise haben 

gemäß der Finanzverfassung nach dem Bundesverfassungs-

gericht Steuern als Instrument zur Staatsfinanzierung Vor-

rang. Je nach Ausgestaltung kann aufgrund der rechtlichen 

Grundlagen eine Zulässigkeit der Abgaben daran gekoppelt 

sein, dass die Einnahmen wieder zurückfließen (Sonderab-

gabe). In dem Fall ist eine allgemeine Finanzierungsfunktion 

für den Staatshaushalt bei diesen Instrumenten nicht mög-

lich. Dennoch würde es die Einführung neuer Förderinstru-

mente für den Umbau im Agrarsektor ermöglichen (FÖS, 

2020a). 
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2 Umweltschädliche Subventionen im Agrarsektor 

2.1 Agrardieselvergütung 

  Agrardieselvergünstigung 

Sektor Land- und Forstwirtschaft 
Rechtliche 
Grundlage 

§ 57 EnergieStG 

Begünstigte Landwirt:innen  Zuständigkeit Bund  

Beschreibung 

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe unterliegen einem reduzierten Energiesteuersatz beim Einsatz von Ag-

rardiesel für Ackerschlepper, standfeste oder bewegliche Arbeitsmaschinen und Motoren sowie Sonderfahr-

zeuge. Dies führt zu einer Erstattung von 0,21 Euro/l (45,7 Prozent der Energiesteuer) (§ 57 EnergieStG).  

Die Rechtfertigung der Steuervergünstigung für Agrardiesel wurde im Zeitverlauf angepasst und zuletzt mit 

Wettbewerbsnachteilen begründet, die deutsche Landwirte aufgrund der Energiesteuer gegenüber Konkur-

renten aus dem Ausland haben (UBA 2016).  

Status 
Subventionstyp: Steuervergünstigung 

Subventionsbericht der Bundesregierung: Lfd.-Nr. 20 (BMF, 2023) 

Subventions-
volumen 

2023: 440 Mio. Euro (BMF, 2023) 

Umweltschädlich-
keit 

Die Agrardieselsubvention ist als klimaschädlich einzustufen und steht im Widerspruch zur Deutschen Nach-

haltigkeitsstrategie zu Ressourcenschonung, Bodenschutz und Luftreinhaltung (UBA, 2021). Eine Subventio-

nierung von Agrardiesel trägt dazu bei, dass die Anreize, effizientere Landmaschinen einzusetzen, deutlich 

reduziert sind. Auch der Einsatz von Maschinen mit Erdgasantrieb oder elektrischen Motoren ist dadurch we-

niger attraktiv, es gibt damit kaum Anreize zu einem Wandel zu nachhaltigen Bewirtschaftungsmodellen. Die 

durch die Steuervergünstigung reduzierten Produktionskosten verzerren die Grenzkostenbetrachtung von be-

stimmten energieintensiven Arbeitsprozessen. Maschinen, die zu zusätzlichen Ertragssteigerungen beitragen, 

werden dem umweltfreundlicheren Produktionsfaktor Arbeitskraft vorgezogen (FiFo Köln, 2019). Doch wirt-

schaftliche Betriebsmodelle mit reduzierter und schonender Maschinennutzung können zu Ertragssteigerun-

gen führen. Solche Betriebe können mit einer speziellen auf ihren Boden angepassten Bewirtschaftung eine 

Optimierung des Wasserhaushaltes und Verbesserung der Humus-Qualität herbeiführen. Die gestiegene Resi-

lienz hat positive Auswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit und Ertragssicherheit (IFÖL, 2019). 

Reformvorschlag 
zum Abbau 

Die Energiesteuer auf Agrardiesel soll vollständig erhoben werden, d.h. der volle Steuersatz auf Diesel gelten. 

In weiteren Studien zum Subventionsabbau wird darüber hinaus vorgeschlagen, den Steuersatz auf Diesel zu 

erhöhen und an den von Benzin anzupassen (vgl. FÖS, 2023b; FÖS & Prognos AG, 2023). Diese Angleichung ist 

bei der hier angegebenen Subventionssumme nicht enthalten. 

Bei den Verhandlungen zum Haushalt 2024 einigte sich die Ampelkoalition auf den Abbau klimaschädlicher 

Subventionen, darunter auch die Agrardiesel-Beihilfe (Die Bundesregierung, 2023). Die Agrardieselvergünsti-

gung soll bis 2026 schrittweise abgebaut werden: 40 Prozent in 2024, und jeweils 30 Prozent in den Folgejah-

ren 2025 und 2026 (BMEL, 2024). 

In der aktuellen Diskussion wird oftmals der Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen EU-Mitgliedstaaten mit 

dem Wegfall der Agrardieselvergünstigung kritisiert (Koch & Lehmann, 2023). Eine Abschwächung der Wett-

bewerbsposition im EU-Vergleich ist möglich, es kann jedoch kein genereller Wettbewerbsnachteil daraus ge-

schlossen werden, da die Förderungen und Steuerentlastungen im Agrarsektor in jedem EU-Mitgliedstaat un-

terschiedlich gestaltet sind. In den meisten Staaten gilt eine Entlastung von 46 bis 93 Prozent der Energie-

steuer (FiFo Köln, 2019), einzelne Mitgliedstaaten wie die Niederlande, Österreich und Griechenland haben 

diese Subvention jedoch bereits vor zehn Jahren abgeschafft (OECD, 2020).  
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2.2 Befreiung landwirtschaftlicher Fahrzeuge von der Kraftfahrzeugsteuer 

  Befreiung landwirtschaftlicher Fahrzeuge von der Kraftfahrzeugsteuer 

Sektor Land- und Forstwirtschaft 
Rechtliche 
Grundlage 

§3 Nr.7 KraftStG 

Begünstigte Landwirt:innen und Forstwirt:innen Zuständigkeit Bund 

Beschreibung 

Zugmaschinen und Anhänger zur ausschließlichen Förderung eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs 

sind von der Kraftfahrzeugsteuer vollständig befreit. Die Steuerbefreiung dient dem Ziel der Motorisie-

rung/Mechanisierung und inzwischen deren Erhaltung in der Land- und Forstwirtschaft. Zusätzlich wird argu-

mentiert, dass land- und forstwirtschaftliche Betriebe selten öffentliche Straßen nutzen und daher wenig zu 

dessen Abnutzung beitragen. (FÖS, 2018b) 

Status 
Subventionstyp: Steuervergünstigung 

Subventionsbericht der Bundesregierung: Lfd.-Nr. 18 (BMF, 2023) 

Subventions-
volumen 

485 Mio. Euro (2024) (BMF, 2023) 

Umweltschädlich-
keit 

Die Steuervergünstigung trägt dazu bei, dass immer mehr Maschinen in der Land- und Forstwirtschaft genutzt 

werden. Das UBA stellt den Maschineneinsatz in den Betrieben inzwischen als überdimensioniert dar (UBA, 

2021). Zudem setzt die Kfz-Steuerbefreiung Anreize zum Einsatz größerer und schwerer Maschinen (FiFo et 

al., 2019). Der Einsatz schwerer Maschinen verringert das Porenvolumen und trägt dadurch zu einer geringe-

ren Wasseraufnahme und Speicherfähigkeit von Böden bei (IFÖL, 2019). Zusätzlich werden Ernterückstände 

tiefer in die Erde gedrückt, wo sie nicht zum Humusaufbau beitragen können und keine positiven Effekte wie 

C02-Einsparung mit sich ziehen.  

Reformvorschlag 
zum Abbau 

Abschaffen der Befreiung von Nutzfahrzeugen für den land- und forstwirtschaftlichen Betrieb von der KFZ- 

Steuer. Streichung der Nr.7 des §3 KraftStG 

Im Haushaltskompromiss 2024 wurde die Befreiung der KFZ-Steuer für Land- und Forstwirtschaftliche Nutz-

fahrzeuge zunächst aufgehoben (Die Bundesregierung, 2023). Nach erneuten Verhandlungen der Ampelkoa-

lition bleibt die Kfz-Steuerbefreiung bestehen (BMEL, 2024), wenngleich das Ziel der Motorisierung der Land- 

und Forstwirtschaft als erreicht betrachtet werden kann. Zudem nimmt der Grenznutzen mit Zunahme der 

Mechanisierung kontinuierlich ab, sodass Effektivität und Zielgenauigkeit der Subvention immer geringer aus-

fallen. Ein Auslaufen der Subvention würde voraussichtlich nicht dazu führen, dass der Erhalt des Motorisie-

rungsgrades nicht weiter gewährleistet wäre. Vielmehr verfällt der Anreiz hin zu einer Übermotorisierung in 

der Landwirtschaft und die damit einhergehenden Effizienzverluste (FiFo et al., 2019).  
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2.3 Reduktion der Mehrwertsteuer auf tierische Lebensmittel 

  Reduktion der Mehrwertsteuer auf tierische Lebensmittel 

Sektor Landwirtschaft 
Rechtliche 
Grundlage 

§ 12 Abs. 2 Nr. 1 Umsatzsteuergesetz 
(UStG) 

Begünstigte 
Endverbraucher:innen; Produzent:innen 

tierischer Lebensmittel 
Zuständigkeit Bund  

Beschreibung 

Grundnahrungsmittel sowohl tierischen als auch pflanzlichen Ursprungs werden mit dem reduzierten Mehr-

wertsteuersatz von sieben Prozent belegt. Inbegriffen sind Fleisch, Fisch, Milcherzeugnisse und pflanzliche 

Nahrungsmittel. Die steuerliche Erleichterung soll Lebensmittel des täglichen Bedarfs ermäßigen und wird laut 

Bundesfinanzministerium nicht als Subvention, sondern als systemkonforme Maßnahme betrachtet (BMF, 

2023). Inzwischen wird angezweifelt, inwieweit die sozialpolitischen Ziele noch erreicht werden, da nicht nur 

Lebensmittel des täglichen Bedarfs ermäßigt werden, sondern auch Feinkost-Produkte (BRH,2022). Ebenfalls 

ist der Konsum tierischer Produkte in Deutschland im Vergleich zu den Empfehlungen der Deutschen Gesell-

schaft für Ernährung zwei- bis viermal (DGE, 2020). 

Seit April 2022 bietet die Richtlinienänderung der EU mehr Flexibilität bei der Gestaltung des UStG. Mitglieds-

staaten dürfen zwei ermäßigte Steuersätze von max. fünf Prozent einführen und einen ermäßigten Steuersatz 

von unter fünf Prozent oder einen von null Prozent (Rat der Europäischen Union, 2022). 

Status 

Subventionstyp: Steuervergünstigung 

Subventionsbericht der Bundesregierung: Aufgrund der Subventionsdefinition ist die Steuervergünstigung 

nicht im Subventionsbericht enthalten (BMF, 2023: 4.2.7). 

Subventions-
volumen 

Mind. 5,2 Mrd. Euro im Jahr 2018 (UBA, 2021)  

Umweltschädlich-
keit 

Die Produktion tierischer Lebensmittel ist mit zahlreichen Treibhausgasemissionen verbunden (CO2, Methan, 

Lachgas) (FÖS, 2018c). Eine Angleichung der Mehrwertsteuer auf den Regelsatz bei tierischen Lebensmitteln 

kann für Konsument:innen Anreize setzen, den Konsum tierischer Lebensmittel zu reduzieren. Eine Anpassung 

der Mehrwertsteuer allein reicht jedoch nicht aus, um Verhaltensgewohnheiten von Verbraucher:innen her-

beizuführen. Soziale Maßnahmen, die einen besseren Zugang zu einer nachhaltigen und pflanzenbasierten 

Ernährung gewährleisten, müssen ebenfalls implementiert werden (UBA, 2023a). 

Reformvorschlag 
zum Abbau 

Die ermäßigte Mehrwertsteuer auf Lebensmittel sollte nicht nur sozialpolitisch, sondern auch ökologisch aus-

gerichtet werden. Tierische Lebensmittel wie Fleisch, Milch und Milchprodukte, Ei und Fisch, die in der Pro-

duktion zu erheblichen Mehremissionen von Treibhausgasen führen, würden dann mit dem Regelsteuersatz 

in Höhe von 19 Prozent belegt werden.  

Bei der Ausgestaltung der Mehrwertsteuerreform wäre zu prüfen, ob Fleisch- und Milcherzeugnisse der öko-

logischen Landwirtschaft weiterhin einem ermäßigten Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent unterliegen 

sollten. Diese verursachen in der Produktion im Vergleich zu Pflanzenersatzprodukten mehr Treibhausgase, 

dennoch sind sie klimafreundlicher als Erzeugnisse aus der konventionellen Landwirtschaft und sollten nicht 

überproportional verteuert werden (UBA, 2022b). Ebenfalls wäre zu prüfen, ob pflanzenbasierte Milch- und 

Fleischersatzprodukte, die eine positivere Umweltbilanz im Vergleich zu Fleisch- und Milchprodukten auswei-

sen, ebenfalls dem ermäßigten Steuersatz von sieben Prozent unterliegen sollten. Schließlich besteht die Mög-

lichkeit, pflanzliche Grundnahrungsmittel nach der Richtlinienänderung der EU mit einem Steuersatz von null 

Prozent zu belegen. Dies könnte den Umstieg von einer stark an tierischen Produkten ausgerichteten Ernäh-

rung zu einer pflanzenbasierten Ernährung beschleunigen. Der Wegfall der Steuereinnahmen kann durch die 

gestiegenen Einnahmen aus der auf den regulären Satz angehobenen Mehrwertsteuer auf tierische Lebens-

mittel kompensiert werden (UBA, 2022b). Das Einnahmenpotenzial der Reform hängt daher stark von der 

konkreten Ausgestaltung ab.  
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2.4 Exkurs Forstwirtschaft - Mehrwertsteuerreduzierung für Hackschnitzel und 

Brennholz 

  Mehrwertsteuerreduzierung für Hackschnitzel und Brennholz 

Sektor Forstwirtschaft 
Rechtliche 
Grundlage 

§ 12 Abs. 2 Anlage 2 Nr. 48 
Umsatzsteuergesetz (UStG) 

Begünstigte Forstwirt:innen Zuständigkeit Bund 

Beschreibung 

Der Mehrwertsteuersatz für Brennholz, Holzabfälle, Sägespäne und Holzausschuss wurde auf sieben Prozent 

abgesenkt (UBA, 2022a). Die EU-Kommission stuft das Heizen mit Holz als erneuerbare Energie ein. Dement-

sprechend wurde mit der EU-Richtlinie zum gemeinsamen Mehrwertsteuersystem in Artikel 122 der ermä-

ßigte Steuersatz für Brennholz ermöglicht. Dadurch haben die EU-Mitgliedsstaaten die Option, die Verbren-

nung von Holz zu subventionieren. Der Hintergrund dabei ist, dass Bäume als CO2-Senke gelten, da sie wäh-

rend ihres Wachstums CO2 aus der Atmosphäre speichern können. Nach Fällung eines Baumes und Verbren-

nung von dessen Holz soll ein neuer Baum gepflanzt werden, der die bei der Verbrennung entstandenen Treib-

hausgase wieder aufnimmt. Durch den wiederkehrenden Prozess sollen die Emissionen am Ende bei Netto-

Null liegen und gelten dementsprechend als klimaneutral. Was bei dieser Begründung allerdings vernachläs-

sigt wird, ist die Zeit, die ein Baum zum Nachwachsen benötigt. Es dauert Jahrzehnte, bis ein neu gewachsener 

Baum das bei der Verbrennung von Holz entstandene CO2 vollständig binden kann, so dass der Kohlenstoff-

kreislauf im Gleichgewicht bleibt (WWF, 2022). Ob Holzhackschnitzel ebenso als Brennholz gewertet werden 

und die Mehrwertsteuerreduzierung gleichermaßen dafür gilt, war lange nicht geklärt. Laut einem Urteil des 

Bundesfinanzhofs unterliegen Hackschnitzel der Steuersenkung, sobald diese zur Verbrennung genutzt wer-

den und keinem anderen Zweck dienen (ECOVIS agrar, 2023). 

Status Subventionstyp: Steuervergünstigung  

Subventions-
volumen 

Nicht abrufbar. 

Umweltschädlich-
keit 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) be-

schreibt auf seiner Website explizit, dass die Holzverbrennung nicht klimaneutral ist und die CO2-Emissionen 

pro produzierter Wärmeeinheit sogar höher als die von Kohle und Gas sind. Es wird darauf hingewiesen, dass 

bei der Verbrennung von Holz Luftschadstoffe freigesetzt werden, die für Umwelt und Klima schädlich sind - 

dazu zählen die Treibhausgase CO2, Methan und Lachgas. Darüber hinaus entstehen bei der Ernte, der Aufbe-

reitung, der Herstellung und dem Transport von Holz weitere CO2-Emissionen (BMUV, 2022). Ebenso ist der 

Betrieb von Holzhackschnitzelanlagen sowohl ökonomisch als auch ökologisch schlecht zu bewerten. Dies ist 

unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Emissionswerte der Anlagen und des zusätzlichen Verkehrs-

aufkommens vor Ort relativ hoch sind (Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energie-

verbrauch, n.d.). Neben der klimaschädlichen Wirkung kann die Holzverbrennung auch gesundheitliche Folgen 

haben. Insbesondere durch die Freisetzung von Feinstaub können langfristig die Organe geschädigt werden. 

Ebenfalls entstehen während des Verbrennungsprozesses polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe und 

Stickoxide. Darüber hinaus setzt die Holzverbrennung nicht nur Treibhausgase frei, sondern wichtige CO2-Sen-

ken werden zerstört (WWF, 2022).  

Reformvorschlag 
zum Abbau 

Anhebung des Mehrwertsteuersatzes auf den Regelsatz von 19 Prozent. 

Das Umweltbundeamt (UBA) und der NABU vertreten ähnliche Positionen: Die Mehrwertsteuerermäßigung 

sollte vor der bisher angesetzten Befristung am 01.01.2030 beendet werden (UBA, 2022b). Darüber hinaus 

fordert der NABU, dass die EU Holz aus der Liste der förderfähigen Energieträger streicht. Demnach soll nur 

Holz verbrannt werden dürfen, das nicht mehr stofflich genutzt werden kann. Die für die Holzverbrennung 

aufgewandten Subventionen sollen stattdessen verwendet werden, um tatsächlich klimaschonende Energie-

träger zu fördern (NABU, n.d.). Alternative Verwendungsoptionen der Subventionen würden allerdings den 

Beitrag zur Haushaltskonsolidierung verringern.  
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2.5 Energiesteuerentlastung für Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft 

  Energiesteuerentlastung für Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft (Heizstoffe) 

Sektor Land-, Forst-, Teichwirtschaft 
Rechtliche 
Grundlage 

Steuerentlastung für Unternehmen des 
produzierenden Gewerbes und der Land- 
und Forstwirtschaft (Energiesteuer): §54 
EnergieStG 

Begünstigte 

Im Agrarsektor: Unternehmen, die dem 
Abschnitt A (Land- und Forstwirtschaft) 
oder der Klasse 05.02 (Teichwirtschaft 
und Fischzucht) der Klassifikation der 
Wirtschaftszweige (WZ 03) zuzuordnen 
sind 

Zuständigkeit Bund 

Beschreibung 

Berechtigte Unternehmen können für die für betriebliche Zwecke verwendeten Heizstoffe Heizöl, Erdgas und 

Flüssiggas anteilig von der Energiesteuer entlastet werden. Die Entlastung beträgt 25 Prozent des entspre-

chenden Energiesteuersatzes. Sie wird nur gewährt, soweit der Entlastungsbetrag nach Absatz 2 im Kalender-

jahr den Betrag von 250 Euro übersteigt. 

Heizstoff Regeltarif Entlastungssatz 

Heizöl 61,35 Euro/1.000 l 15,34 Euro/1.000 l 

Erdgas 5,50 Euro/MWh 1,38 Euro/MWh 

Flüssiggas 60,60 Euro/1.000 kg 15,15 Euro/1.000 kg 

Die Gewährung dieser Steuervergünstigung wird mit der "Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen" (BMF, 

2019) im internationalen Wettbewerb begründet. Es gibt jedoch keine empirische Evidenz für positive Effekte 

der Steuervergünstigung auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen (FiFo Köln, 2019). 

Status 
Subventionstyp: Steuervergünstigung 

Subventionsbericht der Bundesregierung (BMF 2023): Lfd. Nr. 57  

Subventions-
volumen 

Land- und Forstwirtschaft: ca. 3,1 Mio. Euro (2022) (Eigene Schätzung nach Destatis, 2023a) (ohne Abzug 

Selbstbehalte) 

Umweltschädlich-
keit 

Für die entlastungsberechtigten Unternehmen sinken durch die Subvention die Energiepreise für Heizöl und 
Gas. Das mindert Anreize zur Steigerung von Energieeffizienz, Energieeinsparung sowie zum Wechsel zu 
nicht-fossilen Energieträgern (BMF, 2020; FÖS, 2017). 

Reformvorschlag 
zum Abbau 

Abschaffung der Subvention 
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2.6 Stromsteuerentlastung für Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft 

Stromsteuerentlastung für Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft 

Sektor Land-, Forst-, Teichwirtschaft 
Rechtliche 
Grundlage 

Steuerentlastung für Unternehmen des 
produzierenden Gewerbes und der Land- 
und Forstwirtschaft (Stromsteuer): § 9b 
StromStG 

Begünstigte 

Im Agrarsektor: Unternehmen, die dem 
Abschnitt A (Land- und Forstwirtschaft) 
oder der Klasse 05.02 (Teichwirtschaft 
und Fischzucht) der Klassifikation der 
Wirtschaftszweige (WZ 03) zuzuordnen 
sind 

Zuständigkeit Bund 

Beschreibung 

Berechtigte Unternehmen können für den für betriebliche Zwecke verwendeten Strom eine Stromsteuerent-

lastung beantragen. Die Höhe der Entlastung beträgt 25 Prozent (5,13 Euro/MWh) des Stromsteuersatzes 

(20,5 Euro/MWh) und wird ab einer jährlichen Stromsteuerbelastung von 1.000 Euro (Sockelbetrag) gewährt. 

In den Jahren 2024 und 2025 wird die Stromsteuer für Unternehmen auf 0,05 Cent/kWh gesenkt (-2 

Cent/kWh). Dies erfolgt über die Erhöhung des Entlastungsbetrages des Stromsteuergesetzes (§9) (Garbert, 

2023). 

Die Gewährung dieser Steuervergünstigung wird mit der "Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen" (BMF, 

2019) im internationalen Wettbewerb begründet. Es gibt jedoch keine empirische Evidenz für positive Effekte 

der Steuervergünstigung auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen (FiFo Köln, 2019). 

Status 
Subventionstyp: Steuervergünstigung 

Subventionsbericht der Bundesregierung (BMF 2023): Lfd. Nr. 61 

Subventions-
volumen 

4,6 Mio. Euro (2022) (Eigene Schätzung nach Destatis, 2023b) 

Das Subventionsvolumen wird sich 2024 und 2025 entsprechend der beschlossenen Senkung der Stromsteuer 

um 2 Cent/kWh auf den EU-Mindeststeuersatz (0,05 ct/kWh) erhöhen (Bundesrat, 2023).  

Umweltschädlich-
keit 

Für die entlastungsberechtigten Unternehmen sinken durch die Subvention die Strompreise. Das mindert An-

reize zur Steigerung der Energieeffizienz und zu Stromsparmaßnahmen. Im Strommix kommen weiterhin fos-

sile Energieträger zum Einsatz, weshalb der Verbrauch von Strom zu THG-Emissionen führt (FÖS, 2020b). 

Reformvorschlag 
zum Abbau 

Abschaffung der Subvention 
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3 Internalisierung externer Kosten im Agrarsektor mittels Abgaben 

3.1 Stickstoffüberschussabgabe 

Stickstoffüberschussabgabe 

Sektor Landwirtschaft 

Erhebungsbereich 
Die Abgabe setzt bei den landwirtschaftlichen Betrieben an (Hoftorbilanz). Mit der Stoffstrombilanz, die seit 

Januar 2018 verpflichtend ist, kann die Differenz zwischen Zu- und Abfuhr von Stickstoff ermittelt werden.  

Problembe-
schreibung 

Die Landwirtschaft ist Hauptverursacher von Stickstoffemissionen (FÖS, 2018b). Eine übermäßige Zufuhr von 

Stickstoff hat negative Auswirkungen auf Böden, Grundwasserkörper, Biodiversität und Klima (UBA, 2022c). 

Pflanzen benötigen nur ein bestimmtes Maß an Stickstoff. Wird dieses Maß überschritten, verbleibt der Stick-

stoff nicht nur in den landwirtschaftlich genutzten Böden, sondern kann auch in Grund- und Oberflächenge-

wässer gelangen. Dies hat zur Folge, dass die Nitrat-Konzentration steigt, was umwelt- und gesundheitsschäd-

lich ist. Gelangt Stickstoff in Gewässer und Luft, kann es zu einer Nährstoffüberversorgung und Versauerung 

der Ökosysteme kommen. Darunter leiden besonders Artenvielfalt und Biodiversität. 

Das Düngemittelrecht soll Stickstoffüberschüsse regulieren. Es besteht u.a. aus dem Düngegesetz (DünG) und 

der Düngemittelverordnung (DüMV). Zusätzlich wird es von weiteren Gesetzen und Verordnungen auf Bun-

desebene und europäischer Ebene beeinflusst. So legt das DünG fest, welchen qualitativen Anforderungen 

Düngemittel bei der Abgabe entsprechen müssen. Diese werden von der DüMV konkretisiert und bestimmten 

Typen zugeordnet (UBA, 2022c). Beispielsweise ist die Stickstoffeffizienz niedrig, da der Stickstoff nicht in die 

Produkte gelangt. Doch aufgrund der Nitratgehalte im Grundwasser und der Eutrophierung von Stickstoff in 

die Umwelt, besteht weiterhin Handlungsbedarf (UBA, 2023d). Gründe dafür sind der steigende Wettbe-

werbsdruck, fehlende Abstimmung des Düngemittel- und Umweltrechts, ein Kontrolldefizit bei der Speicher-

kapazität des Bodens und Grundwassers sowie die Massentierhaltung (FÖS, 2018b).  

Durch eine Stickstoffüberschussabgabe wird ein monetärer Anreiz geschaffen, den Düngemitteleinsatz effizi-

enter zu gestalten. Externe Kosten des Düngemitteleinsatzes und der damit einhergehenden Stickstoffbelas-

tung werden internalisiert (FÖS, 2018a; Hermann et al., 2020; Möckel, 2017). Zudem wirkt sich die Abgabe 

positiv auf die Verteilung des Wirtschaftsdüngers in Deutschland aus. Regionen mit intensiverer Ackerwirt-

schaft würden von der Abnahme von Wirtschaftsdünger aus Regionen mit intensiverer Viehwirtschaft profi-

tieren (FÖS, 2018a; Möckel, 2017).  

Vorschlag einer 
Abgabe 

Durch eine Stoffstrombilanz kann die Differenz zwischen Zu- und Abfuhr von Stickstoff ermittelt werden. Die 

Abgabe auf den ermittelten Stickstoffüberschuss kann entweder statisch pro Tonne oder dynamisch pro Hek-

tar (Staffelung möglich) erfolgen (FÖS, 2018b).  

Die Stoffstrombilanz gilt derzeit für Betriebe mit mehr als 20 Hektar Nutzungsfläche oder mehr als 50 Groß-

vieheinheiten. Falls diese Kriterien nicht erreicht werden, müssen Betriebe, denen Wirtschaftsdünger zuge-

führt werden, sowie Biogasanlagebetreiber, die im funktionellen Zusammenhang zu Stoffstrombilanzpflichti-

gen Betrieben stehen, trotzdem eine Stoffstrombilanz führen (BMEL, 2023). Aktuell sind Anpassungen an der 

Stoffstrombilanzverordnung geplant, wodurch mehr Betriebe verpflichtet wären diese durchzuführen. 

geschätztes 
Aufkommen 

Bisher nicht quantifiziert. 
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3.2 Mineraldüngerabgabe 

Mineraldüngerabgabe 

Sektor Landwirtschaft 

Erhebungsbereich Erhebung bei Produzent:innen 

Problembe-
schreibung 

Mineraldünger sind synthetisch hergestellte Düngemittel, die das Pflanzenwachstum durch die Versorgung 

mit bestimmten Nährstoffen anregen. Pflanzen können ab einem bestimmten Punkt keine zusätzlichen Nähr-

stoffe aufnehmen. Überschüssige Stickstoffe und Phosphor verbleiben in Böden und Gewässern oder werden 

an die Luft übertragen. Dort haben sie zahlreiche negative Effekte auf die Umwelt. Bei zu intensiver Düngung 

mit mineralischen Düngemitteln richten nicht nur Stickstoffe Umweltschäden an, sondern auch die hohen 

Konzentrationen von Schwermetallen in Rohphosphaten (UBA, 2022c). Diese sind ebenfalls für Menschen gif-

tig und belasten die Bodenfruchtbarkeit stark. Hinzu kommt die Umweltbelastung der Produktion. Die Her-

stellung des auf Erdgas basierten Mineraldüngers ist energieintensiv und setzt große Mengen CO2 frei 

(UBA,2022c).  

Eine weitere Möglichkeit zur Reduzierung der Stickstoffüberschüsse in der Landwirtschaft ist die Besteuerung 

von mineralischem Stickstoffdünger (Mineraldüngersteuer) auf Bundes- oder Landesebene. Das Instrument 

ist eine Alternative zur Stickstoffüberschussabgabe. 

Vorschlag einer 
Abgabe 

Die Abgabe sollte auf den Verkaufspreis des Mineraldüngers als fester oder prozentueller Wert dazugerechnet 

werden. Optional könnten auch Phosphor und Kali erfasst werden (FÖS, 2018b) Vorteile wären der geringere 

Verwaltungsaufwand der Erhebung, es würde jedoch auch eine Verteuerung der Futtermittel und tierischen 

Lebensmittel nach sich ziehen. Der Nachteil gegenüber der Stickstoffüberschussabgabe ist die fehlende Erfas-

sung von importiertem Mineraldünger und die vergleichsweise weniger zielgenaue Erfassung von intensiver 

Tierhaltung (Hermann et al., 2020). 

geschätztes 
Aufkommen 

Bisher nicht quantifiziert. 
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3.3 Pflanzenschutzmittelabgabe 

Pflanzenschutzmittelabgabe 

Sektor Land- und Forstwirtschaft und Gartenbau 

Erhebungsbereich Erhebung bei inländischen Hersteller:innen sowie Importeur:innen 

Problembe-
schreibung 

Der Absatz von Pestiziden steigt in Deutschland seit mehreren Jahren, ungeachtet der negativen Wirkungen 

auf die Umwelt. Die Hersteller tragen diese Kosten nicht. Im November 2023 hat die EU-Kommission sich für 

eine weitere Verlängerung der Zulassung von Glyphosat um weitere zehn Jahre entschieden (ZDF Heute, 

2023). Dies macht ein vollständiges Anwendungsverbot in Deutschland rechtswidrig, daher wird es vorläufig 

(bis Ende Juni 2024) ausgesetzt. Weiterhin gelten bestimmte Beschränkungen in der Anwendung von Gly-

phosat (Bundesgesetzblatt,2023).  

Vorschlag einer 
Abgabe 

Die Abgabe bildet sich aus einem Hektar-Basispreis von 20 Euro. Darauf wird ein humantoxikologischer Faktor 

berechnet und gegebenenfalls ein Zusatzrisikofaktor. Der humantoxikologische Faktor richtet sich nach der 

Risikohöhe des enthaltenen Wirkstoffs. Ein Zusatzrisikofaktor von 1,5 wird hinzugerechnet, falls das Pflanzen-

schutzmittel auf EU-Ebene als substituierbar gilt (FÖS, 2018b). Eine UFZ-Studie beziffert die Abgabe auf Her-

bizide und Insektizide höher als die auf Fungizide, da diese einem höheren Risikofaktor zugeordnet werden 

und es eine Vielzahl nicht-chemischer Alternativen gäbe (Möckel et al., 2021). Laut Schätzungen des UFZ steigt 

der Preis pro Pestizid im Durchschnitt um 40 Prozent pro Hektar und Jahr, dies führt zu einem kurzfristigen 

Rückgang des Verbrauchs um 20 Prozent. Langfristig wäre sogar mit einem Rückgang von 35 Prozent zu rech-

nen (Möckel et al., 2021). 

Die Abgabe führt zu einer verursachergerechten Internalisierung und trägt zu einer Vermeidung oder Substi-

tuierung von schädlichen Pestiziden bei. Dies könnte zusätzlich Innovationanreize stärken (FÖS, 2018b). 

geschätztes 
Aufkommen 

Das geschätzte Aufkommen beträgt 1,2 Mrd. Euro (UFZ,2021) 
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3.4 Tierwohlabgabe 

Tierwohlabgabe 

Sektor Landwirtschaft 

Erhebungsbereich Konsument:innen, Schlachthöfe und Molkereien als Steuerschuldner 

Problembe-
schreibung 

Die Tierhaltung in Deutschland verfehlt in vielen Fällen wesentliche Kriterien von Tierwohl: Schweine werden 

beispielsweise häufig in zu kleinen Ställen und auf Spaltenböden gehalten. Auch bei Mastgeflügel gibt es oft-

mals zu wenig Platz für zu viele Tiere und keine Auslaufmöglichkeiten. Diese Haltungsformen wirken sich ne-

gativ auf Tiere sowie Menschen aus; aufgrund der schlechten Haltung und der zu großen Nähe zu anderen 

Tieren verbreiten sich schneller Krankeiterreger, die teilweise mit Antibiotika behandelt werden müssen (FÖS, 

2020a). Finanzielle Mittel für eine Umstrukturierung sind in den Betrieben meist nicht vorhanden, zumal zu-

sätzlich mit Mindereinnahmen zu rechnen ist. Dies führt zu einem fehlenden Anreiz, das Tierwohl zu erhöhen. 

Die Haltungsbedingungen spiegeln sich bisher kaum im Preis der Produkte wider, wodurch Konsumenten Fehl-

anreize haben sich für das umweltschädlichere Produkt zu entscheiden (fehlende Internalisierung). 

Vorschlag einer 
Abgabe 

Verbraucher:innen zahlen einen Betrag auf alle tierischen Erzeugnisse. Die generierten Einnahmen finanzieren 

einen Fonds, der an landwirtschaftliche Betriebe ausgezahlt wird, um Tierwohlmaßnahmen umzusetzen. Die 

Abgabenhöhe könnte sich an dem Bedarf an Tierwohlmaßnahmen und dem erwarteten Konsum orientieren 

und jährlich neu ermittelt (FÖS, 2020a). Eine solche Verwendungsmöglichkeit würde allerdings den Beitrag zur 

Haushaltskonsolidierung verringern.  

geschätztes 
Aufkommen 

2,9 bis 4,6 Mrd. € (ohne benötigte Abgaben für Legehennen aufgrund von Vergleichbarkeit) (FÖS, 2020a) 
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3.5 Emissionsbedingte Steuer auf Fleisch- und Milchprodukte 

  Emissionsbedingte Steuer auf Fleisch- und Milchprodukte 

Sektor Ernährung und Landwirtschaft 

Erhebungsbereich Endverbrauch:innen, Erhebung im (Groß-)Handel 

Problembe-
schreibung 

Die Fleisch- und Milcherzeugung trägt erheblich zu den Treibhausgasemissionen in Deutschland bei. Im Ver-

gleich zu anderen Sektoren entstehen in der Landwirtschaft durch Viehhaltung und den Einsatz von Dünger 

neben CO2, vor allem Methan und Ammoniak. 96 Prozent der Methan-Emissionen in der Landwirtschaft wird 

von Rindern und Milchkühen produziert (UBA, 2023b). Im Vergleich zu anderen Sektoren konnte die Landwirt-

schaft nur in geringem Maße Emissionen verringern. Seit 1990 gibt es einen Rückgang um 28,5 Prozent (UBA, 

2023b). 

Vorschlag einer 
Abgabe 

Um die externen Kosten der Viehhaltung zu internalisieren, kann eine Wertsteuer, die von der jeweiligen CO2 

Bilanz abhängig ist, auf tierische Produkte angewendet werden. Eine pauschale Besteuerung hätte im Ver-

gleich zu einer differenzierten Steuer weniger bürokratischen Aufwand, jedoch würde die Lenkungswirkung 

geringer ausfallen. Nachteilig an dieser Abgabe ist, dass der Export von Produktionsüberschüssen die Klima-

wirkung reduziert (FÖS, 2020a). 

geschätztes 
Aufkommen 

Bei pauschaler Besteuerung: (bei externen Kosten in Höhe von 180 Euro /t CO2) (FÖS, 2020a) 

10,82 Mrd. € Gesamtabgabevolumen, ergibt sich aus:  

4,46 Mrd. € für Fleisch – durchschnittlich 0,93 € pro kg 

6,36 Mrd. € für Milcherzeugnisse – durchschnittlich 0,68 € pro kg 

 

Bei differenzierter Besteuerung: (pro kg konventionellem Produkt bei externen Kosten von 180€ /t CO2) 

Rind Schwein Geflügel Milch Joghurt Käse Frischkäse Sahne Butter 

2,44€ 0,60€ 0,64€ 0,17€ 0,23€ 1,56€ 0,35€ 1,37€ 4,37€ 

 

Hinweis zum geschätzten Aufkommen: Der Kostensatz für emittierte Treibhausgase hat sich für das Jahr 2022 

auf 237 Euro2022/t CO2 erhöht (UBA, 2023c). Dies entspricht einer Erhöhung von 32 Prozent, somit würden sich 

die Beträge für die pauschale Besteuerung sowie die differenzierte Besteuerung um etwa 32 Prozent erhöhen. 
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3.6 Reflexion - ETS in der 

Landwirtschaft 

Zum Emissionshandelssystem (ETS) für die Landwirtschaft 

gibt es verschiedene Untersuchungen, die sich vor allem mit 

den Ansatzpunkten für die Emissionserhebungen befassen. 

Aus diesem Grund wird die Option eines ETS für die Land-

wirtschaft nicht im Rahmen eines Steckbriefs dargestellt. 

Vielmehr erfolgt eine Darstellung des aktuellen Diskussions-

standes. 

Die CO2-Bepreisung ist in Europa mittlerweile ein fester Be-

standteil, um Emissionen zu verringern (Isermeyer et al., 

2019). Dabei werden bislang im EU-Emissionshandelssys-

tem (ETS) fast die Hälfte der Treibhausgasemissionen Euro-

pas gehandelt (Isermeyer et al., 2019), wobei sich der Um-

fang der Zertifikate an dem europäischen Klimaziel von mi-

nus 62 Prozent der Emissionen bis zum Jahr 2030 orientiert. 

Aktuell müssen Emissionszertifikate in den Sektoren Ener-

gie und Industrie erworben werden, wobei Industrieunter-

nehmen ebenfalls kostenfreie Zertifikate erhalten (Adam-

sen, 2023). Die Landwirtschaft zählt, wie auch Gebäude, Ge-

werbe, Verkehr und Abfallwirtschaft, zum Non-ETS Bereich 

(Osterburg et al., 2020), wenngleich ein ETS für den Bereich 

Gebäude und Verkehr bereits in Planung ist (FÖS, 2023b).  

Es stellt sich die Frage, ob ein ETS im Agrarsektor umgesetzt 

werden könnte. Doch in der Landwirtschaft bestehen auf-

grund der heterogenen Produktionsverfahren und Endpro-

dukte Herausforderungen, denen beim ETS begegnet wer-

den muss. Darüber hinaus sind die Emissionsquellen nicht 

vollends auf eine Quelle zurückzuführen (Grethe et al., n.d.; 

Isermeyer et al., 2019). Zu den größten Emissionsquellen 

zählen die enterische Fermentation in der Tierhaltung, 

Lachgasemissionen, vor allem durch den Einsatz syntheti-

scher Düngemittel, die Güllewirtschaft in der Tierhaltung 

und Emissionen aus organischen Böden, die durch die land-

wirtschaftliche Produktion auf entwässerten Mooren ent-

stehen (Bognar et al., 2023). Vor dem Hintergrund sowie 

auch der rechtlichen Durchführbarkeit und der regulatori-

schen Flexibilität der Minderungsmaßnahmen analysierten 

(Bognar et al., 2023) fünf ETS-Optionen: 

▪ On-farm ETS - alle THG-Emissionen: Abbildung aller 

Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft, ein-

schließlich der LULUCF-Nettoemissionen von Acker- 

und Grünland; Verpflichtung für alle landwirtschaftli-

chen Betriebe (Ackerbau, Tierhaltung) 

▪ On-farm ETS - Emissionen aus der Tierhaltung: Abbil-

dung aller Emissionen aus der Tierhaltung, v.a. Darm-

gärung und Güllewirtschaft; Verpflichtung für alle land-

wirtschaftlichen Betriebe mit Tierhaltung  

▪ On-farm ETS - Moore: Abbildung aller Emissionen aus 

entwässerten Mooren, die landwirtschaftlich genutzt 

werden; Verpflichtung für landwirtschaftliche Betriebe, 

die auf trockengelegten Mooren wirtschaften 

▪ Upstream ETS: Abbildung aller Emissionen aus der en-

terischen Fermentation, Lachgasemissionen aus Bö-

den sowie Harnstoffausbringung; Verpflichtung für 

Düngemittelhersteller sowie Hersteller und Import-

eure von Futtermitteln 

▪ Downstream ETS: Abbildung aller Emissionen aus der 

Darmgärung und der Güllewirtschaft; Verpflichtung für 

alle fleisch- und milchverarbeitenden Betriebe 

(Bognar et al., 2023) 

Die beschriebenen ETS-Optionen setzen an verschiedenen 

Stellen an und bilden jeweils lediglich einen Teilbereich der 

Landwirtschaft ab. Die ETS-Optionen, die auf den landwirt-

schaftlichen Betrieben ansetzen, geben Landwirt:innen bei-

spielsweise ein direktes Preissignal zur Emissionsreduzie-

rung. Bei den Off-farm Varianten ist unklar, ob dadurch An-

reize für Minderungsmaßnahmen gesetzt werden (Bognar 

et al., 2023).  

Die CO2-Bepreisung setzt Anreize, um Treibhausgasemissio-

nen zu reduzieren. Die Wirksamkeit ist jedoch von der Aus-

gestaltung eines ETS abhängig. Der Wissenschaftliche Beirat 

für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlicher Verbrau-

cherschutz (WBAE) sowie der Wissenschaftliche Beirat für 

Waldpolitik (WBW) (2026) empfehlen der Bundesregierung 

sich auf europäischer Ebene einzusetzen, dass THG-Emissi-

onen als Anreizinstrument für den Klimaschutz bepreist 

werden. Aufgrund der hohen Transaktionskosten sollte die 

Landwirtschaft in den ETS nicht implementiert werden 

(WBAE & WBW, 2016). Ein Gutachten von Grethe et al. (n.d.) 

würde mittelfristig die Einführung einer CO2-Bepreisung für 

einzelne Bereiche der Landwirtschaft in Erwägung ziehen, 

allerdings nur im Rahmen eines EU-weiten Ansatzes (Grethe 

et al., n.d.). Derzeit bestehen im Bereich der CO2-Beprei-

sung unterschiedliche Positionen innerhalb der EU-Mit-

gliedsländer, so dass es eher mittel- bis langfristig politisch 

umsetzbar ist und hätte dadurch für Deutschland keinen 

Beitrag zur Erreichung der Klimaziele 2030 (Eitze & Schebe-

sta, 2019). 
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4 Fazit und Einordnung der Ergebnisse 

Die Landwirtschaft bringt eine Vielzahl von positiven und 

negativen Umweltauswirkungen mit sich. Einerseits liefert 

sie Ökosystemleistungen und erfüllt wichtige Funktionen 

für Mensch, Umwelt und Klima. Andererseits beansprucht 

sie jedoch Naturressourcen für diese Zwecke, mit negativen 

Auswirkungen auf Klima, Luft, Wasser, Boden, Biodiversität 

und letztlich auch auf die menschliche Gesundheit (vgl. FÖS, 

2018b) und verursacht dadurch hohe externe Kosten, die 

von der Allgemeinheit getragen werden müssen.  

Gleichzeitig kann beim Subventionsabbau sowie der Inter-

nalisierung externer Kosten die soziale Verträglichkeit be-

einträchtigt werden und muss daher bei möglichen Refor-

men berücksichtigt werden. So können unbeabsichtigte und 

-erwünschte Verteilungswirkungen mit passenden Begleit-

maßnahmen abgemildert werden und mit den bei der Um-

verteilung freiwerdenden Mittel eine progressive Vertei-

lungswirkung erreicht werden (FÖS, 2021b).  

Der Agrarsektor wird maßgeblich durch Subventionen be-

einflusst, die den Wettbewerb verzerren und häufig um-

weltschädigende Produktionsweisen begünstigen. Bereits 

die im Rahmen dieser Kurzstudie betrachteten Subventio-

nen auf nationaler Ebene, die der Bund ohne Änderungen 

auf EU-Ebene kurzfristig streichen könnte, belaufen sich auf 

6,1 Mrd. Euro pro Jahr (siehe Tabelle 1). Mit einem Abbau 

dieser Subventionen könnte die Koalition dazu beitragen, 

ihr im Koalitionsvertrag festgelegtes Ziel zu erreichen, „zu-

sätzliche Haushaltspielräume dadurch [zu] gewinnen, dass 

wir im Haushalt überflüssige, unwirksame und umwelt- und 

klimaschädliche Subventionen und Ausgaben abbauen“ 

(Bundesregierung, 2021, S. 161). Damit ließe sich die Wir-

kungsorientierung der öffentlichen Finanzen steigern. An-

gesichts der Lücke, die sich durch das Urteil des Bundesver-

fassungsgerichts bei der Finanzierung von Klimaschutzauf-

gaben ergeben hat, erscheint dies dringender denn je – und 

wäre gleichzeitig vom Koalitionsvertrag gedeckt. 

Tabelle 1: Subventionsvolumen ausgewählter 

landwirtschaftlicher Subventionen 

Subvention 
Subventions-

volumen 

Agrardieselvergünstigung 440 Mio. € 

Befreiung landwirtschaftlicher Fahr-
zeuge von der Kraftfahrzeugsteuer 

485 Mio. € 

Reduktion der Mehrwertsteuer auf 
tierische Lebensmittel 

5,2 Mrd. € 

Mehrwertsteuerreduzierung für 
Hackschnitzel und Brennholz 

 

Energiesteuerentlastung für Unter-
nehmen der Land- und Forstwirt-
schaft (Heizstoffe) 

3,1 Mio. € 

Stromsteuerentlastung für Unterneh-
men der Land- und Forstwirtschaft 

4,6 Mio. € 

Die Mehreinnahmen für den Bund entsprechen zu Beginn 

dem vollen finanziellen Umfang des Bundesanteils der Sub-

ventionen, falls diese vollständig abgebaut werden. Die 

Mehreinnahmen beziehen sich also auf den Zeitpunkt nach 

Umsetzung der Reform. Sie werden im Laufe der Zeit sin-

ken, wenn die Lenkungswirkung eintritt und sich umwelt-

verträglichere Erzeugungsformen in der Landwirtschaft 

durchsetzen bzw. bestimmte Produkte weniger konsumiert 

oder verbraucht werden. In welchem Umfang die Einnah-

men im Laufe der Zeit zurückgehen, wurde im Rahmen die-

ser Kurzstudie nicht geschätzt.  

Anstatt die Subventionen ersatzlos zu streichen, könnte der 

Bund auch eine stufenweise oder partielle Umsetzung von 

Reformen vorsehen, wie es aktuell auch bei der Anpassung 

zur Haushaltskonsolidierung 2024 mit der stufenweisen Re-

duzierung der Agrardieselvergünstigung erfolgte. Die Am-

pelkoalition einigte sich auf eine Absenkung der Steuerver-

günstigung von 40 Prozent in 2024 und jeweils 30 Prozent 

in 2025 und 2026. Mit den eingesparten Mitteln könnten  

▪ Kompensationsmaßnahmen z. B. für kleine Betriebe 

oder 

▪ die Förderung der Transformation der Agrar- und Er-

nährungswirtschaft unterstützt werden. 

Mit der Finance for Nature Debatte des UN Umweltpro-

gramms gewinnt im Rahmen des „Repurposing“-Ansatzes 

eine Subventionsreform oder ein Subventionsumbau an Re-

levanz (United Nations Environment Programme & Econo-

mics of Land Degradation, 2022). Dabei werden umwelt-

schädliche Subventionen reformiert zu finanziellen Leis-

tungen mit umweltpositiver Wirkung. Auf diese Weise 

werden die Subventionen nicht ersatzlos gestrichen, son-

dern an Leistungen geknüpft, die eine positive Wirkung für 

die Umwelt („for nature“) haben. Bei dieser Vorgehens-

weise des Subventionsumbaus verringert sich zwar das Po-

tenzial für die reine Haushaltskonsolidierung, aber es wer-

den zusätzliche Finanzierungsspielräume für umwelt-

freundliche Ausgaben geschaffen. So könnte beispielsweise 

mit der Anhebung der Mehrwertsteuer für tierische Pro-

dukte auf den Regelsteuersatz von 19 Prozent, eine Gegen-

finanzierung zur Absenkung des Mehrwertsteuersatzes für 

pflanzliche Produkte auf null Prozent erfolgen, um eine stär-

ker pflanzenbasierte Ernährung zu honorieren (Förster et 

al., 2023). 

Neben der Reform umweltschädlicher Subventionen als we-

sentlichen Schritt zur stärkeren Internalisierung negativer 

externer Effekte sollte die Bundesregierung weitere ökono-

mische Instrumente einführen, damit landwirtschaftliche 

Preise "die ökologische Wahrheit" sagen und externe Kos-

ten internalisiert werden (vgl. FÖS, 2020, 2021; United Na-

tions Environment Programme & Economics of Land Degra-

dation, 2022). In dieser Kurzstudie sind die Grundzüge der 

Stickstoffüberschussabgabe, Mineraldüngerabgabe, Pflan-

zenschutzmittelabgabe und Tierwohlabgabe sowie das ge-

schätzte Aufkommen aufgeführt (siehe Tabelle 2). Da einige 
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Instrumente alternativ zueinander sind, andere komple-

mentär, ist eine Quantifizierung des gesamten kurzfristigen 

Einnahmepotenzials nicht möglich. Für die jeweiligen In-

strumente ist der isolierte fiskalische Effekt jedoch (soweit 

möglich) in den Datenblättern ausgewiesen. Er bezieht sich, 

wie beim Subventionsabbau, auf die statische Wirkung, d.h. 

ohne Berücksichtigung der mit dem Instrument beabsichtig-

ten Lenkungswirkung.  

Tabelle 2: Geschätztes Aufkommen ausgewählter 

Abgaben 

Abgabe 
geschätztes 

Aufkommen 

Stickstoffüberschussabgabe 

Mineraldüngerabgabe 

Pflanzenschutzmittelabgabe 1,2 Mrd. € 

Tierwohlabgabe 2,9 - 4,6 Mrd. € 

Emissionsbedingte Steuer auf Fleisch- 
und Milchprodukte 

10,82 Mrd. € 

Neben diesen in der fachlichen Debatte bereits etablierten 

Instrumenten könnte auch eine emissionsbedingte Steuer 

auf Fleisch- und Milchprodukte einen zentralen Beitrag zum 

Umwelt- und Klimaschutz leisten. Grundlage der Besteue-

rung sind die Emissionen der landwirtschaftlichen Nutztier-

haltung (Methan, Lachgas und CO2).  

Demgegenüber wurde im Rahmen einer Reflexion das Sys-

tem ETS für die Landwirtschaft beschrieben, dessen zeit-

nahe Umsetzung jedoch nicht ohne weiteres möglich ist. 

Mittel- bis langfristig kann die CO2-Bepreisung im Rahmen 

des ETS für die Landwirtschaft eine Möglichkeit sein, die 

Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Dies ist im Wesent-

lichen von der Ausgestaltung und den Umsetzungsoptionen 

abhängig. 

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zwingt die 

Bundesregierung dazu, über die kurzfristige Verabschie-

dung des Bundeshaushalts 2024 hinaus entweder Ausgaben 

zu priorisieren, umweltschädliche Subventionen zu refor-

mieren und so Einnahmen zu steigern oder eine Kombina-

tion von beidem anzugehen. Der Agrarsektor kann dabei 

kurzfristig einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten 

bzw. durch geeignete Instrumente neue Finanzierungsquel-

len für die Transformation erschließen. Mittelfristig wird die 

Landwirtschaft über die Lenkungswirkung des Subventi-

onsabbaus und der Umweltabgaben dabei unterstützt, 

den Transformationspfad in Richtung Klimaneutralität er-

folgreich zu beschreiten. Dies erfordert ein Set an Instru-

menten mit unterschiedlichen Anknüpfungspunkten, um 

produktions- und angebotsseitig nachhaltige und umwelt-

verträglichere Rahmenbedingungen zu schaffen. 
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